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Sehr geehrter Herr Botschafter,

in seinem Urteil vom 8. Juli 2019 in der Rechtssache C-543/17, Kommission/Belgien, 
hat der Gerichtshof den Sanktionsmechanismus nach Artikel 260 Absatz 3 AEUV zum 
ersten Mal angewandt. Nach dieser Vertragsbestimmung kann die Kommission, wenn ein 
Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstößt, Maßnahmen zur Umsetzung einer 
gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzuteilen, den Gerichtshof 
der Europäischen Union anrufen und die Verhängung finanzieller Sanktionen beantragen.

Der Gerichtshof hat weiter entschieden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, der 
Kommission bei der Mitteilung nationaler Umsetzungsmaßnahmen hinreichend klare und 
genaue Informationen mitzuteilen und für jede Bestimmung der Richtlinie anzugeben, 
welche nationale Vorschrift oder nationalen Vorschriften ihre Umsetzung sicherstellen. 
Der Gerichtshof hat außerdem klargestellt, dass die Sanktionsregelung des Artikels 260 
Absatz 3 AEUV auch bei teilweiser Unterlassung der Annahme und Mitteilung von 
Umsetzungsmaßnahmen Anwendung finden kann.

In der Sitzung des EU Law Network vom 13. Dezember 2019 hat die Kommission 
dargelegt, welche Konsequenzen aus dem Urteil des Gerichtshofs zu ziehen sind. Die 
Mitgliedstaaten wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass es nach dem oben genannten 
Urteil als Verstoß gegen die Verpflichtung zur Mitteilung von Umsetzungsmaßnahmen 
angesehen wird, wenn sie keine hinreichend klaren und genauen Informationen darüber 
machen, mit welchen nationalen Vorschriften die Bestimmungen der jeweiligen
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